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Straßenverkehrsbehörde

PK332-StVB, Postfach  60 02 80, 22202 Hamburg Dienststelle PK332-StVB

Wiesendamm 133

Firma 22303 Hamburg

Hamburg-Nord
N/MR2
Kümmellstraße 6 
20249 Hamburg

Telefon +
Fax

Sachbearbeiterin

Datum 28.12.2023
Aktenzeichen 033/8V/0886268/2023

STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Sengelmannstraße Höhe Kurt-Juster-Schule

1 Anordnung
Das PK332-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für die

Sengelmannstraße Höhe Kurt-Juster-Schule

folgendes an:
Anbringen Z 1040-32 (Parkscheibe 1 Stunde) mit zeitlicher Beschränkung „Mo-Fr 7-18h“

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Anbringen des Z 1040-32 (Parkscheibe 1 Stunde) mit zeitlicher Beschränkung „Mo-Fr 7-18h“ an den bestehen-
den VZ Träger unterhalb des VZ 315-66 / VZ 315-67 mit Z 1044-10 mit einem Abstand von ca. 10 cm gemäß 
Skizze. 

Das „Z 1040-32 Parkscheibe 1 Stunde“ und  „Mo-Fr 7-18h“ sollen auf eine Tafel zusammengefasst werden.

3 Begründung

Die Gehwegparkstände mit Z 1044-10 wurden angelegt, um das Bringen und Holen der vorwiegend schwerbe-
hinderten Schulkinder zur Kurt-Juster-Schule zu ermöglichen. Da die Parkplätze in der Vergangenheit vermehrt 
durch andere Fahrzeuge mit Parkerleichterung, teilweise über Wochen, belegt wurden, war eine Nutzung für den 
Schulbetrieb nur noch eingeschränkt möglich. 
Durch die zeitliche Beschränkung soll während der Schulzeiten gewährleistet werden, dass die Parkplätze nur 
kurzfristig und zweckgemäß zum Bringen und Holen genutzt werden können. Außerhalb der Schulzeiten kann 
der Behindertenparkplatz auch für eine längere Dauer genutzt werden.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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ERLEDIGUNGSMELDUNG

Die durch das PK332-StVB am 28.12.2023 unter dem Aktenzeichen 033/8V/0886268/2023 angeordneten 
straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen wurden am

gemäß Anordnung durchgeführt.

mit folgenden Abweichungen durchgeführt:

nicht durchgeführt, weil

Datum, Name, Unterschrift




